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13.) Generale des geheimen Finanz-Collegi
an sämmtliche Forstbeamten, das Verfahren in Forst-Untersuchungs-Sachen

betreffend;
vom 21sten März 1825.

Von GOTTES Gnaden, Friedrich August, Konig von Sachsen rc. c. ic.

Veste, liebe getreue. In der Generalverordnung vom Zosten November 1814,
und in denen vom Sten November 1816 und 23sten Juni 1817 find, im Betreff des

Verfahrens in Forst. Uncersuchungs-Sachen, gewisse provisorische Bestimmungen erfolgt.
Nachdem nunmehr unterm 27 sten November 1822 ein Mandat über die Bestraf-

ung der Holzdiebstähle und Baumfrevel erlassen worden ist, so finden Wir, mie Rück-

sicht auf die von mehrern Forstämrern geschehenen Anfragen, wegen dessen näherer An-
wendung und wegen des in Unsern Forstämcern hinführo zu beobachtenden, diesem allge-

meinen tandesgesebe angemessenen Verfahrens bei Untersuchung der Forstverbrechen, Uns
bewogen, Folgendes zur genauen Nachachtung anzuordnen.

S. 1.
a) Alle Enewendungen von Holz, Gras und andern Gegenständen der Wald-Neben-

Nutung, ingleichen alle sonstige Forstvergehen sind, binsichtlich des bel deren Uncersuch-
ung zu beobachtenden Verfahrens, nach Verhältniß der gesetzlich bestimmten Serafen, in
drel Klassen zu cheilen. Es sind nämlich zu begreifen:
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